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Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 

Betreff 

Aufhebung des Bebauungsplanes 68529/03 
- Einleitungs- und Offenlagebeschluss - 
Arbeitstitel: Leverkusener Straße in Köln-Flittard 

Beschlussorgan 
Stadtentwicklungsausschuss 

Gremium Datum 

 

Beschluss: 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss beschließt, 
1. das Verfahren zur Aufhebung des Bebauungsplanes 68529/03, gekennzeichnet mit den Buch-

staben A bis J, für das Gebiet zwischen der Gemeindegrenze Leverkusen im Norden und der 
Alradstraße im Süden (westlich wird das Gebiet durch eine Bahnanlage begrenzt, östlich 
durch das Werksgelände der Bayer AG) in Köln-Flittard —Arbeitstitel: Leverkusener Straße in 
Köln-Flittard— nach § 2 Absatz 1 in Verbindung mit § 1 Absatz 8 Baugesetzbuch (BauGB) 
einzuleiten und ihn zum Zwecke der Aufhebung mit der als Anlage beigefügten Begründung 
und den nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezoge-
nen Stellungnahmen nach § 3 Absatz 2 BauGB öffentlich auszulegen; 

2. von einer frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 BauGB 
abzusehen. 

 
 
Alternative: keine 
 

Stadtentwicklungsausschuss 08.11.2012 

Bezirksvertretung 9 (Mülheim) 03.12.2012 

Stadtentwicklungsausschuss 13.12.2012 
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Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 Ja, investiv Investitionsauszahlungen         € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme        € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

c) bilanzielle Abschreibungen         € 

Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Erträge          € 

b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 

Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

Beginn, Dauer        

 

Begründung: 
 
Die Festsetzungen des Bebauungsplanes sahen vor, die Alradstraße mit der Leverkusener Straße zu 
verbinden und die Leverkusener Straße circa 200 m über das tatsächlich ausgebaute Maß hinaus zu 
verlängern. 
 
Diese Festsetzungen sind aus heutiger Sicht nicht mehr erwünscht. 
 
Es befinden sich gegenwärtig hier Rangieranlagen dort ansässiger Großfirmen. 
 
Aus vorgenanntem Grund soll deshalb der Bebauungsplan 68529/03 in einem förmlichen Verfahren 
aufgehoben werden. 
 

Begründung nach § 3 Absatz 2 BauGB - siehe Anlage 2 
 
Auswirkungen 
 
Da die Erschließung im Plangeltungsbereich weitgehend abgeschlossen und eine Realisierung der 
geplanten Straßenverkehrsführung nicht mehr gewünscht ist, wird der Bebauungsplan als Grundlage 
einer geordneten städtebaulichen Entwicklung nicht mehr benötigt. 
 
Die zukünftige städtebauliche Entwicklung wird nach Aufhebung des Bebauungsplanes nach § 34 
Baugesetzbuch (BauGB) beurteilt. 
 
Da sich die Aufhebung auf das Plangebiet und die Nachbargebiete nur unwesentlich auswirkt, soll 
von einer vorgezogenen Beteiligung der Bürger gemäß § 3 Absatz 1 Nummer 1 BauGB abgesehen 
werden. 
 
Es wurde eine Umweltprüfung gemäß § 2 Absatz 4 BauGB einschließlich Prognose der Nullvariante 
(Plan wird nicht aufgehoben) für die Umweltbelange nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 und § 1a BauGB 
durchgeführt (siehe Begründung - Anlage 2). 
 
2 Anlagen 


	Betreff
	Beschlussorgan
	Beschluss:
	Haushaltsmäßige Auswirkungen
	Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:      
	Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:      
	Einsparungen: ab Haushaltsjahr:      

	Begründung:

